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3. Die Stadt Geisingen wählt als Bemessungsmaßstab für die zentrale und dezentrale 
Schmutzwasserbeseitigung den Frischwassermaßstab. Bemessungsmaßstab für die 
Niederschlagswasserbeseitigung sind die bebauten und befestigten Grundstücksflächen, 
die an die Abwasserbeseitigung angeschlossen sind. 
 
4. Bei der Gebührenbemessung wurden die Kosten und Erlöse in einem Zeitraum von 
einem Jahr berücksichtigt. Somit liegen der Gebührenbemessung die Finanzdaten des 
Jahres 2015 zugrunde. Die Aufteilung der Kosten auf die Schmutz- und Niederschlags-
wasserbeseitigung erfolgt nach den in der Gebührenkalkulation erläuterten Grundsätzen. 
 
5. Zu den ansatzfähigen Kosten in der Gebührenkalkulation gehören nach § 14 Abs. 3 
Satz 1 Kommunalabgabengesetz auch die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals 
und angemessene Abschreibungen. In die Gebührenkalkulation wurden die pagatori-
schen Fremdkapitalzinsen eingerechnet. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. 
 
6. Für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen wurde in der Gebührenkalkula-
tion für die Abwasserbeseitigung ein Abzug bei den laufenden und kalkulatorischen Kos-
ten sowie den Zuschüssen vorgenommen (Straßenentwässerungsanteil). 
 
Der Straßenentwässerungsanteil beträgt: 
19,45 %  für die laufenden Kosten der Mischwasserbeseitigung (Kanalnetz, Sammler, 

Regenüberlaufbecken) 
  0,00 % für die laufenden Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 
24,24 % für die laufenden Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 
  1,20 % für die laufenden Kosten der Kläranlage 
23,77 % für die kalkulatorischen Kosten der Mischwasserbeseitigung 
  0,00 %  für die kalkulatorischen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 
50,00 %  für die kalkulatorischen Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 
  5,00 % für die kalkulatorischen Kosten der Kläranlage 
 
7. Den gebührenfähigen Gesamtkosten der öffentlichen Einrichtungen, welche in die 
Gebührenkalkulationen eingestellt wurden, wird zugestimmt. 
 
8. Im Jahr 2015 werden folgende Vorjahresergebnisse ausgeglichen: 
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung: 
Ausgleiche der restlichen Kostenunterdeckung 2010 (98.862,49 €) und Teilbetrag der 
Kostenunterdeckung 2011 (8.000 €); 
Niederschlagswasserbeseitigung: 
Ausgleiche der Kostenunterdeckung 2010 (34.740,76 €) und Teilbetrag der Kostenun-
terdeckung 2011 (5.000 €); 
Dezentrale Abwasserbeseitigung: 
Ausgleiche des Teilbetrags der Kostenüberdeckung 2012 (86,25 €), sowie Kostenunter-
deckung 2013 (35,55 €) 
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9. Der im Entwurf als Anlage 3 beigefügten Änderungssatzung wird zugestimmt. 
 
 
 
Geisingen, 25. November 2014 
 
 
Walter Hengstler  Axel Henninger 
Bürgermeister Finanzen und Bau 
 
 
Anlagen 


